
Zweite Satzung zur Änderung der Fachstudien- und Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang International Business Studies 
der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

der Universität Erlangen-Nürnberg - FPOIBS - 
 

Vom 8. März 2011 
 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 43 Abs. 5, Art. 58 Abs. 1 und Art. 61 
Abs. 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität 
Erlangen-Nürnberg folgende Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Fachstudien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang International 
Business Studies der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Erlangen-Nürnberg - FPOIBS - vom 24. Juli 2009, geändert durch Satzung vom 23. 
Februar 2010, wird wie folgt geändert: 
 
 
Die Anlage wird wie folgt geändert: 
 
1. In Zeile 18 (E-Business Strategy and Networking) Spalte 3 (1. Semester) wird die Zahl 

„2,5“ gestrichen und in Spalte 4 (2. Semester) die Zahl „5“ eingefügt. 
 
2. Die Zeile 19 (E-Business Intelligence and Relationships) wird gestrichen. 
 
3. Die Zeile 19 (neu) (Interdisciplinary E-Business Seminar) erhält folgende Fassung: 
 „ 

Interdisciplinary Business Project 2,5 2,5    
   „ 
 
4. In Zeile 26 (Language Course English) Spalte 1 werden nach dem Wort „English“ die 

Worte „or Spanish“ angefügt. 
 
5. In Zeile 33 (Language Course Spanish or French) Spalte 1 werden die Worte „or 

French“ durch ein Komma und die Worte „French, Portuguese or Italian*)“ ersetzt. 
 
6. In Zeile 38 (Asia) Spalte 1 wird das Wort „Chinese“ durch das Wort „Mandarin“ ersetzt. 
 
7. In Zeile 39 (Language Course Chinese) Spalte 1 wird das Wort „Chinese“ durch die 

Worte „Mandarin, Japanese or English*)“ ersetzt. 
 
8. In Zeile 43 (Sprachkurs Deutsch) erhält Spalte 1 folgende Worte „Language Course 

German, English, Spanish, French, Italian, Portuguese or any other European 
language*)“. 

 
9. Die Zeile 48 (Globalisierung) wird gestrichen. 
 
10. In Zeile 48 (neu) (Grundlagen der Internationalisierung von mittleren Weltmarkt-

führern) Spalte 2 (ECTS) wird die Zahl "2,5" gestrichen und in Spalte 5 (3. Semester) 
die Zahl "2,5" durch die Zahl "5" ersetzt. 

 
11. In Zeile 49 (Erfolgsstrategien mittlerer Weltmarktführer) werden in Spalte 2 die Zahl 

„5“ und in Spalte 5 die Zahl „5“ eingefügt. 
 
12. In Zeile 51 (Courses exchange semester (Area Studies: Europe)****) Spalte 5 (3. 

Semester) wird die Zahl “2,5” durch die Fußnote “1)” ersetzt. 



 
13. Die Fußnoten erhalten folgende Fassung: 
   
„*) Zugangsvoraussetzung: Sprachkenntnisse in der jeweiligen Sprache der gewählten Area nach dem Europäischem 
  Referenzrahmen Niveaustufe B2. Sprachkurse in Höhe von 10 ECTS-Punkte in der/den Sprache(n) der gewählten Area sind 
verpflichtend (mind. B2). Die 10 ECTS-Punkte können auf max. zwei unterschiedliche Sprachen der Area verteilt werden.    
  **) Auswahl von Modulen im Umfang von 30 ECTS-Punkte, davon 10 ECTS-Punkte im Rahmen von Sprachkursen. 
 ***) In Absprache mit dem Fachvertreter der jeweiligen Area können weitere, inhaltlich zu der Area passende Module des  
     Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften oder anderer Fachbereiche im Umfang von max. 20 gewählt werden. 
 ****) In Absprache mit dem Fachvertreter (Learning Agreement) der jeweiligen Area können inhaltlich zur Area passende 

Veranstaltungen im Umfang von bis zu max. 30 ECTS-Punkte (davon 10 ECTS-Punkte Sprachkurse) an einer 
ausländischen Universität erworben werden. 

1) Bis zu 20 ECTS-Punkte,“ 
 
 

§ 2 
 

1Die Änderungssatzung tritt am 1. April 2011 in Kraft. 2Sie gilt für alle Module, die ab dem 
In-Kraft-Treten erstmals abgelegt werden.  
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Erlangen-Nürnberg 
vom 21. Februar 2011 und der Genehmigungsfeststellung des Vizepräsidenten Prof. Dr. 
Steinrück vom 2. März 2011. 
 
Erlangen, den 8. März 2011 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske 
Präsident 
 
Die Satzung wurde am 8. März 2011 in der Universität Erlangen-Nürnberg niedergelegt; 
die Niederlegung wurde am 8. März 2011 durch Anschlag in der Universität Erlangen-
Nürnberg bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 8. März 2011. 
 


